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Ihr Antrag gemäß § 1 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 8 Januar 2019

██████████████

Bezugnehmend auf Ihren o.g. Antrag möchte ich Ihre Fragen wie folgt beantwor-
ten:

Wie viele Abrufe der Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste auf Kon-
tostammdaten und/oder Kontobewegungen sind bei der BaFin in den vergan-
genen fünf Jahren eingegangen?

In den von den Kreditinstituten nach § 24c Abs. 1 Satz 1 Kreditwesengesetz (KWG) 
zu führenden Dateien sind ausschließlich folgende (Stamm -)Daten gespeichert:

 die Nummer eines Kontos oder Depots,

 der Tag der Errichtung und der Tag der Auflösung,

 der Name sowie bei natürlichen Personen der Tag der Geburt des Inhabers,

 der Name sowie bei natürlichen Personen der Tag der Geburt eines Verfü-
gungsberechtigten, 

 der Name eines wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des § 1 Abs. 6 Geldwä-
schegesetz (GwG) und, soweit erhoben, auch dessen Anschrift 

So genannte Bewegungsdaten wie Umsätze oder Kontostände werden nicht in den 
Kontenabrufdateien gespeichert und können demzufolge mit dem automatisierten 
Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG nicht ermittelt werden.
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Die BaFin erfasst in Ihrer Statistik nicht die eingegangenen, sondern die abschlie-

ßend bearbeiteten Auskunftsersuchen. Die Anzahl der in den Kalenderjahren 2014 

bis 2018 bearbeiteten Auskunftsersuchen von Strafverfolgungsbehörden können 

Sie der folgenden Tabelle entnehmen. 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Anzahl der Anfragen 

von Strafverfolgungs-

behörden 

142.011 136.094 136.403 132.772 137.409 

 

Geheimdienste gehören nicht zu den nach § 24c Abs. 3 KWG auskunftsberechtigten 

Stellen. Sie können allenfalls unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 8 Nr. 3 der 

Abgabenordnung (AO) Auskunftsersuchen stellen, für deren Bearbeitung dann aber 

das Bundeszentralamt für Steuern, nicht die BaFin zuständig ist.  

 

Wie erfolgt das Abrufverfahren? 

 

Die Rechtsgrundlage für die Erteilung von Kontoinformationen an Strafverfol-

gungsbehörden ist § 24c Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KWG.  

 

Die um Auskunft aus der Datei nach § 24c Abs. 1 KWG ersuchenden Behörden (Be-

darfsträger) senden ein entsprechendes Formular an die BaFin, dies erfolgt entwe-

der postalisch oder elektronisch. Die BaFin prüft sodann, ob die auskunftsersu-

chende Stelle zum Kreis der nach § 24c Abs. 3 KWG Berechtigten gehört. Im Rah-

men ihrer Zuständigkeit prüft die BaFin gegebenenfalls die Zulässigkeit (§ 24c Abs. 

3 Satz 3 KWG). Die grundsätzliche Verantwortung hierfür trägt die um Auskunft 

ersuchende Behörde (§ 24c Abs. 3 Satz 4 KWG). 

 

Fällt die Prüfung positiv aus, werden die Suchkriterien elektronisch erfasst und an 

die am automatisierten Kontenabrufverfahren teilnehmenden Institute weitergelei-

tet. Dort erfolgt dann der eigentliche Kontenabruf, d.h. die Suche nach Konten, die 

den Suchkriterien entsprechen. Werden entsprechende Konten gefunden, übermit-

teln die Institute die in § 24c Abs. 1 KWG genannten Informationen zu den gefun-

denen Konten ebenfalls auf elektronischem Weg an die BaFin. Im letzten Schritt 

werden die von den Instituten übermittelten Kontenabrufergebnisse von der BaFin 

unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten überprüft, ausgedruckt und per Post 

oder per elektronischem Versand an die um Auskunft ersuchende Behörde ge-

schickt. 

 

Wie ist der Datenschutz auf dem Übertragungsweg bzw. bei den abrufenden 

Behörden sichergestellt? 
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Die BaFin ist nach § 24c Abs. 6 KWG verpflichtet, dem jeweiligen Stand der Technik 

entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicher-

heit zu treffen, die insbesondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der abgeru-

fenen und übermittelten Daten gewährleisten. Der Stand der Technik ist dabei im 

Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fest-

zustellen. 

 

Dieser Verpflichtung kommen wir nach. Das BSI wurde bereits bei der Entwicklung 

des automatisierten Kontenabrufverfahrens eingebunden und auch in den folgen-

den Jahren bei allen Fragen, die die Informationssicherheit betreffen, beteiligt.  

 

Die Datenübertragung zwischen der BaFin und den am automatisierten Kontenab-

rufverfahren teilnehmenden Instituten wird durch den Einsatz einer vom BSI zertifi-

zierten Verschlüsselungstechnik abgesichert. 

 

Die Übersendung der Kontenabrufergebnisse an die um Auskunft ersuchenden 

Behörden erfolgt entweder per Post an die im Rahmen der Registrierung überprüf-

te Anschrift der Behörde oder per elektronischem Versand eines pdf-Dokuments.  

  

Deutsches und Europäisches Datenschutzrecht werden bei der Durchführung des 

Kontenabrufverfahrens ebenfalls beachtet. Die BaFin unterliegt diesbezüglich der 

Kontrolle der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(BfDI) sowie des hiesigen behördlichen Datenschutzbeauftragten. Deren Anregun-

gen für ergänzende Maßnahmen zum Datenschutz werden von uns umgesetzt. So 

wird das Kontenabrufverfahren beispielsweise in einem Gebäudeteil durchgeführt, 

zu dem nur die dafür zuständigen Beschäftigten der BaFin Zutritt haben, und jede 

einzelne Anfrage im Vieraugenprinzip vorgenommen. Für alle Beschäftigten der 

BaFin gilt außerdem die in § 9 KWG geregelte Verschwiegenheitspflicht. 

 

In welchen Zusammenhängen wurden die Daten abgefragt – neben Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung? 

 

Im Rahmen eines Auskunftsersuchens nach § 24c Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KWG müssen 

die um Auskunft ersuchenden Behörden bestätigen, dass ein strafrechtliches Er-

mittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die BaFin erlangt in der Regel jedoch keine 

Kenntnis über die den einzelnen Auskunftsersuchen zugrunde liegenden strafrecht-

lichen Sachverhalte.  

 

Aus Äußerungen der Strafverfolgungsbehörden ergibt sich jedoch, dass wohl oft-

mals, aber nicht ausschließlich, Vermögensdelikte, wie Betrug zugrunde liegen.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
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Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-

derspruch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn oder 

Frankfurt/Main erhoben werden. Nach § 12 Abs. 1 IFG besteht außerdem das Recht 

zur Anrufung der Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Im Auftrag 

Christiane Stumpp 

Beglaubigt 

 


